
Antrag auf außerordentliche Mitgliedschaft im BDS
Hiermit beantrage ich,

__________________________________________________________________
Titel, Vorname, Name

geb. am: _________________________
Geburtsdatum

__________________________________________________
Straße

__________________________________________________
PLZ, Wohnort

Telefon: _____________________
Telefonnummer

Fax: _____________________
Faxnummer

E-Mail
Adresse: ______________________________________________

E-Mail

gemäß § 5 Abs. 3a der Satzung des BDS e.V. die Mitgliedschaft als außerordentliches Mitglied zum
Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. –BDS- der,

Bezirksvereinigung ____________________________________________

zum: ______________________

Meine Kontodaten.

Bank  ___________________________________________________________________

IBAN ______________________________________________

BIC   _______________________________________________

Mir ist bewusst, dass mit der außerordentlichen Mitliedschaft - entsprechend dem Beschluss der
Bezirksvereinigung über den Beitritt - ein Jahresmitgliedsbeitrag erhoben werden kann, der dann
von mir zu tragen ist.

_____________________________ ____________________________
Datum (Unterschrift)

Seite 1/3

BD
S-
An

tra
g 
au
f a
.o
. M

itg
lie
ds
ch
af
t-0

01

Stand 07/2017



Beschluss zum Antrag
Nr: ________

Bezirksvereinigung: 

Über den Antrag von:

wurde am:

durch den Vorstand der Bezirksvereinigung beraten.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

Dem Antrag wurde zugestimmt / nicht zugestimmt.

Folgende Festlegungen zur außerordentlichen Mitgliedschaft für:

____________________________________________________

wurden getroffen:

1. Die Mitgliedschaft beginnt am: ________________

2. Der Jahresbeitrag beträgt:       ________________ Euro

3. Der Jahresbeitrag wird durch das außerordentliche Mitglied
getragen / nicht getragen.

4. Die persönlichen Daten und der Beschluss über die außerordentliche Mitgliedschaft 
wird in die Online-Mitgliederverwaltung des BDS eingepflegt. 

____________________________ ____________________________
Datum, Ort Unterschrift Bezirksvorsitzende/ -er
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* § 5 Mitglieder
(1) Der BDS hat ordentliche, außerordentliche und fördernde Mitglieder sowie Ehrenmitglieder.
(2) Schiedspersonen können ordentliche Mitglieder werden.
(3) Als außerordentliche Mitglieder können aufgenommen werden
a) Schiedspersonen, die ehrenvoll ausgeschieden sind,

(...)
(6) Die ordentlichen Mitglieder sind durch die jeweilige Bezirksvereinigung, die außerordentlichen Mitglieder des
BDS sowie die Ehrenmitglieder sind durch die jeweilige Gliederung zu erfassen, die fördernden Mitglieder sind durch
die Bundesgeschäftsstelle zu erfassen.
(7) Alle Mitglieder haben im Übrigen die gleichen Rechte wie die ordentlichen Mitglieder, wobei die Rechte der
Gemeinden und Gemeindeverbände in der Bundesvertreterversammlung durch die kommunalen Spitzenorganisationen
wahrgenommen werden (§ 11 Abs.1).
(...)

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft im BDS wird aufgrund einer Erklärung erworben.
(2) Die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern erfolgt durch die Bezirksvereinigungen.
(...)

§ 7 Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder sind verpflichtet, den BDS bei der Erfüllung seiner Zweck- und Zielsetzung zu unterstützen, seine
Interessen nach besten Kräften zu wahren und zu fördern.

§ 8 Beiträge
(1) Von den ordentlichen, außerordentlichen und fördernden Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben.
(2) Der Beitrag für die Schiedspersonen setzt sich zusammen aus einem Grundbeitrag und einem Staffelbeitrag. Der
Grundbeitrag wird von der Bundesvertreterversammlung festgesetzt und fließt der Bundeskasse zu. Der Staffelbeitrag
wird von der Bezirksvereinigung festgesetzt und fließt dieser zu. Der Beitrag darf nur so hoch bemessen werden, wie
er zur Deckung der Kosten für die satzungsgemäßen Aufgaben benötigt wird.
(3) Der Beitrag für außerordentliche Mitglieder wird durch die Bezirksvereinigung festgesetzt und fließt dieser zu.
(...)

§ 9 Beendigung der Mitgliedschaft
(...)
(2) Der Austritt erfolgt bei den ordentlichen und bei den außerordentlichen Mitgliedern durch schriftliche Erklärung
an den Vorstand der jeweiligen Bezirksvereinigung. Die Beendigung der Mitgliedschaft führt auch zum Verlust aller
Ämter innerhalb des BDS oder seiner Untergliederungen.
(...)
Der Austritt ist nur zum Ende des Geschäftsjahres möglich und muss mindestens drei Monate vor dessen Ablauf
eingereicht sein.
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	BzVgg kurz: 
	Titel Vorname Name: 
	Drucken: 
	Ausstellungsdatum: 
	Freisetllen: 
	Gliederung: Bezirksvereinigung 
	GebDat: 
	Strasse: 
	PLZ Wohno: 
	Telefonnummer: 
	Faxnummer: 
	EMail: 
	BIC: 
	Bank: 
	IBAN: 
	Beschluss-Nr: 
	Datum-Ort: 
	Verhandlungsdatum: 
	Ja-Stimmen: 
	Zustimmung: 
	Mitgliedschaftbeginn: 
	Mitgliedsbeitrag: 
	Auswahl: 
	Hinweistexte: Hinweis zur Benutzung

1.Geben Sie im Kopf des Formulars die gewünschte Gliederung im Anschluss an die Bezeichnung "Bezirksvereinigung" ein für die Sie die außerordentliche Mitgliedschaft beantragen.

2. Die weiteren Eingaben sind selbsterklärend.
	Beitrittsdatum: 
	Nein-Stimmen: 
	Enthaltungen: 


